
,,Es geht um das Grundgesetz"
DREI FRAGEN ANr Raphael Thomas, Anwalt für Medienrecht

Über den Umgang des Bun-
despräsidenten mit der Presse
sprach ANonE Bocsow mit
dem Berliner Medienrechtler
Raphael Thomas.

Herr Thomas, hat Bundesprä-
sident Wulff mit seinem Droh-
anruf gegen das Presserecht
verstoßen?

Es geht hier vor allem um das
Grundgesetz. Artikel 5 ist un-
missverstän$lich:,,Die Presse-
freiheit wird gewährleistet. Eine
Zensur findet nicht statt." Als
Staatsoberhaupt darf er auf kei-
nen Fall einer Zeitung wegen
ihrer Berichterstattung drohen.
Wenn er seine Persönlichkeits-

rechte verletzt sieht, muss er sich
an die Justiz wenden. Ob er in
diesem Fall erfolgreich wäre, ist
eine andere Frage.

Könnte er argumentieren, dass
er als Privatperson handelte?

Ein ganz klares Nein. Die
Presse hat nicht dazu recher-
chiert, wie ein Privatmann ein
Einfamilienhaus in Hannover fi-
nanziert hat. Das Informations-
interesse der Allgemeinheit an
den ungehörigen Versuchen des
Buhdespräsidenten, in vollkom-
men unzulässiger Weise Druck
auf die Presse auszuüben, über-
wiegt die Persönlichkeitsrechte
des Präsidenten.

Ist es Ihnen iemals unterge-
kommen, dass eine Amtsper-
son derartige Drohungen ge-
genüber Journalisten auf einen
Anrufbeantworter gesprochen
hat?

Nein. Aber ich finde die Dro-
hung an sich ungeheuerlich.
Herr Wulff ist Anwalt. Es ist
erstaunlich, dass bei ihm alle
Alarmglocken versagt haben.
Ich halte die sich hier mani-
festiqrende Rechtsauffassung
für bedenklich. Es offenbart
sich ein seltsames Verständ-
nis des Grundgesetzes, an das
selbstverständlich auch und ge-
rade der Bundespräsident gebun-
den ist.
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